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Bekanntmachung der Gemeinde Barnstädt 
 
 

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2013 
für die Gemeinde Barnstädt 

durch öffentliche Bekanntmachung 
 

Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft alle Grundsteuerpflichtigen, die im 
Kalenderjahr 2013 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für sie wird die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2013 gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz durch diese öffentliche 
Bekanntmachung vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grundsteuerbescheide in gleicher Höhe 
wie im Kalenderjahr 2012 festgesetzt. 
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die Rechtswirkung eines 
schriftlichen Steuerbescheides. 
 
Die Grundsteuerhebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. 
Sie betragen: 
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe -  Grundsteuer A -    290 v. H. 
b) für die Grundstücke                                     -  Grundsteuer B -    320 v. H. 
der Steuermessbeträge. 
 
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder durch Eigentumswechsel eintreten, wird 
hierüber ein entsprechender Grundsteuerbescheid erteilt. 
 
Zahlungsaufforderung: 
Die Steuerpflichtigen werden gebeten, die Grundsteuer für 2013 entsprechend dem im letzten 
schriftlichen Grundsteuerbescheid festgesetzten Jahresbetrag und zu den darin angegebenen 
Fälligkeiten zu entrichten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Weber  
Bürgermeister 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Verbandsgemeinde Weida-Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf 
einzulegen. 
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Bekanntmachung der Gemeinde Farnstädt 
 

 
Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2013 

für die Gemeinde Farnstädt 
durch öffentliche Bekanntmachung 

 
 
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft alle Grundsteuerpflichtigen, die im 
Kalenderjahr 2013 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für sie wird die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2013 gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz durch diese öffentliche 
Bekanntmachung vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grundsteuerbescheide in gleicher Höhe 
wie im Kalenderjahr 2012 festgesetzt. 
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die Rechtswirkung eines 
schriftlichen Steuerbescheides. 
 
Die Grundsteuerhebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. 
Sie betragen: 
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe -  Grundsteuer A -    300 v. H. 
b) für die Grundstücke                                     -  Grundsteuer B -    340 v. H. 
der Steuermessbeträge. 
 
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder durch Eigentumswechsel eintreten, wird 
hierüber ein entsprechender Grundsteuerbescheid erteilt. 
 
Zahlungsaufforderung: 
Die Steuerpflichtigen werden gebeten, die Grundsteuer für 2013 entsprechend dem im letzten 
schriftlichen Grundsteuerbescheid festgesetzten Jahresbetrag und zu den darin angegebenen 
Fälligkeiten zu entrichten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Mylich 
Bürgermeister 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Verbandsgemeinde Weida-Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf 
einzulegen. 
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Bekanntmachung der Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf 
 

 
Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2013 

für die Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf 
durch öffentliche Bekanntmachung 

 
 
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft alle Grundsteuerpflichtigen, die im 
Kalenderjahr 2013 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für sie wird die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2013 gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz durch diese öffentliche 
Bekanntmachung vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grundsteuerbescheide in gleicher Höhe 
wie im Kalenderjahr 2012 festgesetzt. 
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die Rechtswirkung eines 
schriftlichen Steuerbescheides. 
 
Die Grundsteuerhebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. 
Sie betragen: 
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe -  Grundsteuer A -    290 v. H. 
b) für die Grundstücke                                     -  Grundsteuer B -    320 v. H. 
der Steuermessbeträge. 
 
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder durch Eigentumswechsel eintreten, wird 
hierüber ein entsprechender Grundsteuerbescheid erteilt. 
 
Zahlungsaufforderung: 
Die Steuerpflichtigen werden gebeten, die Grundsteuer für 2013 entsprechend dem im letzten 
schriftlichen Grundsteuerbescheid festgesetzten Jahresbetrag und zu den darin angegebenen 
Fälligkeiten zu entrichten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Reh 
Bürgermeister 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Verbandsgemeinde Weida-Land, Hauptstraße 43,  06268 Nemsdorf-
Göhrendorf einzulegen. 
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Bekanntmachung der Gemeinde Obhausen 
 
 

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2013  
für die Gemeinde Obhausen 

durch öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft alle Grundsteuerpflichtigen, die im 
Kalenderjahr 2013 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für sie wird die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2013 gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz durch diese öffentliche 
Bekanntmachung vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grundsteuerbescheide in gleicher Höhe 
wie im Kalenderjahr 2012 festgesetzt. 
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die Rechtswirkung eines 
schriftlichen Steuerbescheides. 
 
Die Grundsteuerhebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. 
Sie betragen: 
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe -  Grundsteuer A -    290 v. H. 
b) für die Grundstücke                                     -  Grundsteuer B -    320 v. H. 
der Steuermessbeträge. 
 
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder durch Eigentumswechsel eintreten, wird 
hierüber ein entsprechender Grundsteuerbescheid erteilt. 
 
Zahlungsaufforderung: 
Die Steuerpflichtigen werden gebeten, die Grundsteuer für 2013 entsprechend dem im letzten 
schriftlichen Grundsteuerbescheid festgesetzten Jahresbetrag und zu den darin angegebenen 
Fälligkeiten zu entrichten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Böttcher 
Bürgermeister 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Verbandsgemeinde Weida-Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf 
einzulegen. 
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Bekanntmachung der Stadt Schraplau 
 
 

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2013 
für die Stadt Schraplau 

durch öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft alle Grundsteuerpflichtigen, die im 
Kalenderjahr 2013 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für sie wird die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2013 gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz durch diese öffentliche 
Bekanntmachung vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grundsteuerbescheide in gleicher Höhe 
wie im Kalenderjahr 2012 festgesetzt. 
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die Rechtswirkung eines 
schriftlichen Steuerbescheides. 
 
Die Grundsteuerhebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. 
Sie betragen: 
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe -  Grundsteuer A -    300 v. H. 
b) für die Grundstücke                                     -  Grundsteuer B -    355 v. H. 
der Steuermessbeträge. 
 
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder durch Eigentumswechsel eintreten, wird 
hierüber ein entsprechender Grundsteuerbescheid erteilt. 
 
Zahlungsaufforderung: 
Die Steuerpflichtigen werden gebeten, die Grundsteuer für 2013 entsprechend dem im letzten 
schriftlichen Grundsteuerbescheid festgesetzten Jahresbetrag und zu den darin angegebenen 
Fälligkeiten zu entrichten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Birke 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Verbandsgemeinde Weida-Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf 
einzulegen. 
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Bekanntmachung der Gemeinde Steigra 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Hiermit wird angeordnet, die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Grund- und 
Gewerbesteuer der Gemeinde Steigra für das Kalenderjahr 2013, beschlossen am 13.12.2012 
unter der Beschluss-Nr. 2012-19/087 und ausgefertigt durch den Bürgermeister am  
13.12.2012 durch handschriftliche Unterzeichnung 
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Weida-Land öffentlich bekannt zu machen. 
 
Steigra, den 13.12.2012 
 
 
 
Walter Wrede 
Bürgermeister       -Siegel - 
 
 
 

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer 
 der Gemeinde Steigra für das Kalenderjahr 2013 

(Hebesatzsatzung) 
 

Auf Grund der §§ 6, 44 Abs. 3  Nr. 1, 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 
10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), der §§ 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 13.12.1996 ( GVBl. LSA S. 405), der §§ 1 und 25 des Grundsteuergesetzes 
vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) und der §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 
19.05.1999 (BGBl. I S. 1010, 1491) in der jeweils gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Steigra in seiner Sitzung am 13.12.2012 folgende Hebesatzsatzung für Realsteuern 
beschlossen: 
 

§ 1 
 

Die Steuersätze – Hebesätze – für die Realsteuern werden für das Gebiet der Gemeinde Steigra für 
das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 

1.  Grundsteuer A   (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)        290  v. H. 
     Grundsteuer B   (für die Grundstücke)                                                    320  v. H. 

 
2.  Gewerbesteuer                                                                                         300  v. H. 

 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt ab 01.01.2013 in Kraft. 
 
Steigra, den 13.12.2012 
 
 
 
Walter Wrede 
Bürgermeister       - Siegel - 
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Bekanntmachung des Finanzamtes Merseburg 
 
Finanzamt Merseburg 
Sitz:   Bahnhofstraße 10, 06217 Merseburg 
Postanschrift:  PF 13 51, 06203 Merseburg 
 
 
 

Bekanntmachung über die 
Offenlegung der Schätzungsergebnisse (§ 13 BodSchätzG) 

 
 
Die Schätzungsergebnisse (§ 11 BodSchätzG) der Nachschätzung in der Gemarkung 
 
Esperstedt 
 
werden in der Zeit vom 15.02. bis 14.03.2013 in den Diensträumen des  
Finanzamtes Merseburg offengelegt. 
 
Der Amtliche Landwirtschaftliche Sachverständige (ALS) ist am 
 
Dienstag, den 19.02.2013 von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung (montags 03461 8224 2700) 
 
 zur Erteilung von Auskünften im Finanzamt Merseburg anwesend. 
 
Offengelegt werden die Schätzungsergebnisse, die in den Schätzungsurkarten und den Feldschätzungsbüchern 
niedergelegt worden sind. Sie umfassen die Feststellungen zu den landwirtschaftlichen Nutzungsarten (§ 2 
BodSchätzG), Wertzahlen (§ 4 BodSchätzG) sowie die Beschreibungen und Abgrenzungen der geschätzten 
Flächen nach Klassenflächen, Klassenabschnitten und Sonderflächen (§ 5 BodSchätzG). 
 
Die offengelegten Schätzungsergebnisse werden den Eigentümern und Nutzern der landwirtschaftlichen 
Flächen nicht besonders bekannt gegeben (§ 6 BodSchätzG). 
 
Gegen die Schätzungsergebnisse steht den Eigentümern der betroffenen Flächen als Rechtsbehelf 
der Einspruch (§ 12 BodSchätzG) gemäß den Vorschriften der Abgabenordnung zu. Der Einspruch 
kann bis zum Ablauf des 15.04.2013 beim Finanzamt Merseburg schriftlich eingereicht oder zur 
Niederschrift erklärt werden. 
 
Mit dem Ablauf der Frist für die Einlegung des Rechtsbehelfs werden die offengelegten 
Schätzungsergebnisse unanfechtbar, soweit nicht Einspruch eingelegt wurde. 
 
12.12.2012 
 
 
Dr. Moritz 
 
 


